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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1932

Norm

EO §109

Rechtssatz

Gegen den Beschluß, womit eine Exekution auf den Anspruch des Verp2ichteten auf Ausfolgung einer zum

Wiederaufbau bestimmten Versicherungssumme bewilligt wurde, steht dem Zwangsverwalter das Rekursrecht zu.
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